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Verwendung des Gewinns der Stadtwerke Ratzeburg

Zielsetzung:

Entscheidung über Gewinnverwendung

Beschlussvorschlag:
 
Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
die Stadtvertretung beschließt, 

den Gewinn der Stadtwerke Ratzeburg GmbH auch für die Jahre 2012 und 2013 bei
der Gesellschaft zu belassen.

 

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 07.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgabe „Versorgung der Bevölkerung mit Strom,
Gas und Wasser und Medien“ bedient sich die Stadt Ratzeburg seit vielen Jahren
der Eigengesellschaft „Stadtwerke Ratzeburg GmbH“.
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Nach § 107 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) soll dieses
wirtschaftliche Unternehmen so geführt werden, dass der öffentliche Zweck erfüllt
wird; dazu gehört, dass die für die technische und wirtschaftliche Entwicklung
notwendigen Rücklagen aus den Jahresgewinnen gebildet werden sollen und
mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden
soll.

Bei der Beratung zum Haushaltsplan 2009 ist unter Berücksichtigung dieser
wirtschaftlichen Grundsätze beschlossen worden, die Gewinne der Wirtschaftsjahre
2009, 2010 und 2011 nicht an die Stadt abzuführen sondern in der Gesellschaft zu
belassen.

Für die Stadtwerke Ratzeburg GmbH gelten die seinerzeit  angeführten Gründe für
den Verbleib des Gewinns bei der Gesellschaft fort, insbesondere auch wegen
laufenden, hohen Investitionen in allen traditionellen und neuen
Versorgungsbereichen.

Darüber hinaus übernehmen die Stadtwerke Ratzeburg GmbH bereits für die
eigentlich gesellschaftsfremde, kommunale Aufgabe des Betriebs der Schwimmhalle
Aqua Siwa deren Verluste mit etwa 300 – 400 € p.a. (für das sich jetzt mit dem
Städtebauförderprogramm eine Lösung abzeichnet), die sonst für eine
Gewinnausschüttung an die Stadt Ratzeburg zur Verfügung stehen würde.

Da die Stadt einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung gestellt hat und weitere stellen
muss, könnte der Verbleib des Gewinns bei der Gesellschaft möglicherweise nicht
anerkannt und beim Zuweisungsbedarf abgezogen werden. Bei einem Gespräch mit
der Finanzministerin Heinold in Mölln ist im Zusammenhang mit der Gewährung von
Fehlbetragszuweisungen und dem kommunalen Rettungsschirm vom Unterzeichner
dringend gebeten worden, die starren, kontraproduktiven Vorgabenbei der
Gewährung solcher Zuweisung oder von Konsolidierungsverträgen aufzugeben und
die Pflichten der Kommunen aus der Daseinsvorsorge nachhaltiger zu
berücksichtigen und Ziele nicht an Kürzungskatalogen festzumachen. Die
Finanzministerin verwies auf die Regelung zwischen Bund und Ländern, die
durchaus vergleichbare Zielvereinbarungen enthielten. Zuständig sei jedoch
insbesondere das Innenministerium. Es bleibt daher abzuwarten, wie das
Innenministerium über den Antrag auf Fehlbetragszuweisung hinsichtlich dieser
Frage entscheiden wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:
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Je nach beschlossener Variante, maximal Erhöhung des Fehlbedarfs im
Verwaltungshaushalt um jährlich rd. 500 T€

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:
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1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Zielsetzung:

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2012 sollen
alle Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres erfasst werden; gleichzeitig wird
damit über die Entwicklung im Haushaltsjahr berichtet.

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis 
und die Stadtvertretung beschließt,

a) die allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die den Fachausschüssen
als Budgets zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel laut Anlagen festzusetzen;
b) die als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung und
c) das ebenfalls beigefügte Investitionsprogramm.

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 15.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:
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Mit dem jetzt anstehenden Nachtragshaushalt sollen sowohl alle bereits
eingetretenen als auch alle absehbaren Änderungen des Jahres 2012 erfasst
werden.

Im 1. Nachtrag ergeben sich insgesamt folgende Änderungen, die als Eckwerte
beschlossen werden müssen und letztendlich zu den Einzelveranschlagungen und
den Satzungssummen führen.

a) Verwaltungshaushalt

Die allgemeinen Einnahmen sinken um (Verschlechterung)  487.800,-- €,
die Vorwegabzüge sinken um (Verbesserung) 115.400,-- €,
die Vorabdotationen erhöhen sich um (Verschlechterung 196.100,-- €,
und der Budgetbedarf steigt um (=Verschlechterung)  282.200,-- €,
so dass daraus im Ergebnis eine Verschlechterung um  850.700,-- €.
resultiert und der Fehlbedarf auf 2.876.100,-- € steigt.

aa) allgemeine Einnahmen

Wesentliche Änderungen in den  Allgemeinen Einnahmen sind
  die Mindereinnahme bei der Gewerbesteuer mit 500 T€;
 die Mindereinnahme beim Gemeindeanteil EKSt. mit 143 T€
 und eine Mehreinnahme durch die Erstattung der Tilgungsbeträge von

      den  Stadtwerken mit 133 T€.

ab) Vorwegabzüge

Bei den Vorwegabzügen ergeben sich Änderungen zum Einen aus der
Mindereinnahme bei der Gewerbesteuer, weil zwangsläufig auch eine niedrigere
Umlage zu zahlen ist, andererseits können bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen
die Ausgaben an den tatsächlichen Bedarf angepasst (=reduziert) werden.

ac) Vorabdotationen

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 wurden bisher im Budget enthaltene
Ausgabengruppen aus den Budgets herausgelöst und als Vorabdotationen
bezeichnet, weil sie zum größten Teil aus zwingenden Zahlungsverpflichtungen
bestehen und daher als nicht budgetierbar angesehen werden. Im Einzelnen handelt
es sich um die Kosten für die Kindertagesstätten, die Schulen, die Jugendarbeit und
die im Auftrag und gegen Kostenerstattung wahrgenommene Unterhaltung von
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.
Insbesondere durch eine Einnahmeverringerung wegen gesunkener auswärtiger
Schülerzahlen an der LG um rd. 93 T€ bei gleichzeitig steigenden Ausgaben in der
LG, bei den Schulverbandsumlagen und auch bei den Schulkostenbeiträgen für
andere auswärtige Schulen steigt der Bedarf um rd. 196 T€.

ad) Budgetbedarf

Insgesamt erhöht sich der Budgetbedarf um 282 T€, wobei die Erhöhungen über alle
Budgets verteilt sind; in erster Linie ist hier das Budget 4.9 betroffen, in dem die
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Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Ruderakademie veranschlagt sind. Ausgaben
von 210 T€ stehen Einnahmen von 84 T€ gegenüber.

In dem als Anlage beigefügten Entwurfshaushalt ist zwar auch eine Übersicht
der einzelnen Änderungen im Verwaltungshaushalt enthalten; diese dient aber
nur dem Nachweis der Herkunft der einzelnen Änderungen und nicht der
Beratung des Nachtrages im Budgetverfahren.
Finanzausschuss, Hauptausschuss und Stadtvertretung sollen lediglich über
die geänderten Rahmenbedingungen – steigender Budgetbedarf bei
sinkendem Überschuss -  beraten.
Die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen ist Angelegenheit der
Fachausschüsse.

Auf die beschlossene Berichterstattung zur Entwicklung der Einnahmen und
Ausgaben und einer Ergebnisprognose wird verzichtet, weil die Entwicklung sich aus
den Veranschlagungen zum Nachtragshaushalt ergibt; die Prognostizierung bleibt
aber wie bereits dargestellt schwierig, weil z. B. in den Sammelnachweisen 2
(Bewirtschaftung) von 333 T€ noch 123 T€ und 3 (Gebäudeunterhaltung) von 154 T€
noch 88 T€ verfügbar sind und nach Darstellung der Fachbereiche auch noch
gebraucht werden, was dann allerdings erst im Rechnungsergebnis verifiziert werden
kann. 

b) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind alle Anmeldungen der Fachbereiche  berücksichtigt;
hieraus ergibt sich erfreulicherweise ein Überschuss von rd. 39 T€, so dass die
vorgesehene Kreditaufnahme zurückgefahren werden kann.

d) Investitionsprogramm

Unter Bezugnahme auf die Darstellungen des Vermögenshaushaltes wurde das
Investitionsprogramm entsprechend angepasst; geänderte Positionen sind grau
unterlegt gedruckt. Geändert wurden allerdings nur die Tilgungsbeträge mit der
Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie die Darlehensaufnahme in 2015, weil die
für dieses Jahr vorgesehene Bewässerungsanlage für den Sportplatz am Fuchswald
nunmehr bereits 2012 eingestellt wurde (Kosten = 25 T€).
Zur Unterscheidung der Einnahmen und Ausgaben, die bei dieser Darstellung nicht
in separaten Spalten darstellbar sind, wurden die direkt unter den Ausgaben
stehenden Einnahmen fett gedruckt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:

Der  Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt erhöht sich deutlich; aber die
Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt kann geringfügig reduziert werden.
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Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt

mitgezeichnet haben:
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Haushaltsplan 2013; hier: Eckwertebeschluss

Zielsetzung:

Festlegung der Eckwerte für den Haushaltsplan 2013 im Rahmen einer
budgetorientierten Aufstellung des Haushaltes.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung,
die allgemeinen Einnahmen auf  16.214.500,--  €,
die Vorwegabzüge auf   13.759.100,-- €,
die Vorabdotationen auf 2.408.800,-- €,
und die durch Saldierung der drei Beträge errechnete freie Finanzmasse
(Überschuss) auf      46.600,--  €
festzusetzen sowie die Verteilung der freien Finanzmasse auf die Budgets
laut Anlage (Budgetzusammenstellung) vorzunehmen.

  

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 15.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:
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a) Allgemeines

Mit dem Eckwertebeschluss  soll im Wege der Budgetierung erreicht werden, dass 

 Entscheidungsprozesse verkürzt und Kosten eingespart werden können,
 Eigenverantwortung und Kompetenz zur Steigerung von Motivation delegiert

werden,
 das Kostenbewusstsein durch eine Offenlegung der kommunalen

Kosten-/Leistungssituation gefördert wird und
 eine Förderung der Kreativität zur Optimierung der Dienstleistungsbereiche

mit gesteigertem Identitätsbewusstsein der Budgetverwalter realisiert wird.

Der Stadtvertretung kommt demzufolge die reine Rahmen- und Grundsatzpolitische
Entscheidung zu, welche die Grundsätze sowie die Finanz- und Leistungsziele, die
die Kommune anwenden will, festschreibt.
Budgetaufstellung im Einzelnen und Budgetvollzug sind Sache der
budgetsteuernden Fachausschüsse sowie des Bürgermeisters durch die
budgetsteuernden Fachbereiche der hauptamtlichen Verwaltung.

Daraus ergibt sich, dass der Eckwertebeschluss nicht dazu dient,
Haushaltsveranschlagungen auf einzelnen Haushaltsstellen zu beschließen,
sondern dass hier in einem Grundsatzbeschluss die verfügbaren Finanzmittel durch
Saldierung der allgemeinen Einnahmen mit den Vorwegabzügen festgestellt werden
und welche Verfügungsmasse den Fachausschüssen als Budget zur Verteilung auf
die einzelnen Fachaufgaben bereit gestellt werden kann.

Es ergibt sich folgende Betrachtung:

a) allgemeine Einnahmen    16.214.500,-- €

b) Vorwegabzüge (Pflichtausgaben) 13.759.100,-- €

c) Vorabdotationen 2.408.800,-- €  

d) freie Finanzmasse für Verteilung auf Budgets 46.600,--  €

e) Budgetbedarf 2.497.500,-- €

e) Ergebnis (Fehlbedarf) 2.450.900,-- €

In diesem negativen Ergebnis ist wie im Vorjahr der Vortrag eines evtl. in 2012
erwirtschafteten Fehlbetrages nicht enthalten.

In Abhängigkeit von der Beschlussfassung zu TOP 9 (Gewinnabführung Stadtwerke)
kann sich der Fehlbedarf noch verändern; die jetzige Ausweisung berücksichtigt die
Beschlussfassung zur Gewinnabführung, wonach in 2013 nach dreijähriger Pause
erstmals wieder ein Gewinn (aus 2012) abgeführt werden sollte.
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Wird ganz oder teilweise darauf verzichtet, erhöht sich der Fehlbedarf entsprechend.

Der jetzt ausgewiesene Fehlbedarf muss verringert werden, weil gemäß § 75 Absatz
3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) die grundsätzliche
Verpflichtung zur Herstellung des Haushaltsausgleiches besteht.

Auch nach Einführung der Vorabdotationen im Vorjahr zur Berücksichtigung der
Zahlungsverpflichtungen in den früheren Budgets scheinen in den verbliebenen
Budgets Kürzungen zur Zeit kaum möglich, da dort eine Vielzahl von Ausgaben nicht
disponibel ist.

Verbesserungen können nach den Beschlusslagen in den Ausschüssen und der
Stadtvertretung nicht angeboten (daher müssen also Verschlechterung unbedingt
vermieden werden) werden mit der Folge, dass der verbleibende Fehlbedarf offen
ausgewiesen wird und evtl. in der Jahresrechnung eliminiert oder zumindest
verringert werden kann, weil sich erfahrungsgemäß doch im Laufe des Jahres einige
Verbesserungen ergeben.

Die beschlossenen Eckwerte werden im Anschluss den Fachausschüssen mitgeteilt,
damit diese die zugeteilten Budgetmittel den einzelnen Aufgaben bzw.
Ausgabezwecken zuordnen können; danach wird der Haushalt komplett erstellt und
in die Beratung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

Budgethaushalt bestehend aus vier Seiten:
a) Haushaltsergebnis
b) Übersicht allgemeine Einnahmen
c) Übersicht Vorwegabzüge
d) Budgetzusammenstellung

mitgezeichnet haben:
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